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Ordnung
für die Prüfung zur Magistra Artium / zum Magister Artium

(Magisterprüfung)
des Fachbereichs 3 - Sprach- und Literaturwissenschaften -

der Universität - Gesamthochschule Paderborn
Vom 10. Mai 2001

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) hat die
Universität - Gesamthochschule Paderborn die folgende Satzung erlassen:
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1. Allgemeines

§ 1
Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums

(1) Die Magisterprüfung bildet einen auf berufliche Tätigkeit vorbereitenden Abschluss des Stu¬
diums in einem Hauptfach und zwei Nebenfächern. Durch die Magisterprüfung wird die Fähig¬
keit zu wissenschaftlichem Arbeiten sowie die Kenntnis von Grundlagen und wesentlichen For¬
schungsergebnissen in den gewählten Fächern festgestellt.

(2) Das Studium soll den Studierenden unter Berücksichtigung der Anforderungen und Verände¬
rungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so
vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, kritischer Einordnung der wissenschaftlichen
Erkenntnis und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden.
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§2
Magistergrad

Ist die Magisterprüfung bestanden, verleiht der Fachbereich 3 - Sprach- und Literaturwissen¬
schaften - den akademischen Grad der "Magistra Artium" bzw. des "Magister Artium". abgekürzt:
"M.A."

§3
Haupt- und Nebenfächer

(1) Als Hauptfächer und Nebenfächer können gewählt werden:

- Altere deutsche Literaturwissenschaft
- Germanistische Sprachwissenschaft
- Neuere deutsche Literaturwissenschaft

- Amerikanistische Literaturwissenschaft
- Anglistische Literaturwissenschaft
- Englische Sprachwissenschaft

- Romanistische Literaturwissenschaft
- Romanistische Sprachwissenschaft

- Allgemeine Literaturwissenschaft.

(2) Romanistische Literaturwissenschaft kann mit dem Schwerpunkt f ranzösisch oder Spanisch
oder Italienisch gewählt werden, Romanistische Sprachwissenschaft mit dem Schwerpunkt fran¬
zösisch oder Spanisch.

(3) Über die in Absatz 1 genannten Fächer hinaus können als Nebenfächer gewählt werden:

- Geographie
- Geschichte (historische Teildisziplinen als Schwerpunkte:)

Alte Geschichte
Mittelalterliche Geschichte
Neuere und Neueste Geschichte

- Informatik
- Kulturwissenschaftliche Anthropologie
- Medienwissenschaft
- Musikwissenschaft
- Pädagogik
- Philosophie
- Sprachen (nur in Verbindung mit dem Hauptfach Geographie / Ausrichtung Tourismus)
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(4) Für die in Abs. 3 genannten Nebenfächer, die nicht dem Fachbereich Sprach- und Literatur¬
wissenschaften angehören, gelten, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, die Rege¬
lungen der Magisterprüfungsordnungen der entsprechenden Fachbereiche.

(5) Auf Antrag kann der I'rüfungsausschuss auch andere an der Universität - Gesamthochschule
Paderborn angebotene Studienfächer als Nebenfächer zulassen, sofem diese mit den anderen Prü¬
fungsfächern nicht zu eng verwandt sind. In diesem Fall sind Zulassungsvoraussetzungen und
Prüfungsanforderungen für die Magisterprüfung vom Prüfungsausschuss gleichzeitig mit der Zu¬
lassung dieses Nebenfachs verbindlich festzulegen.

(6) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag als eins der beiden
Nebenfächer auch ein Studienfach zulassen, das an einer anderen Hochschule als Magisterfach
eingerichtet ist. In diesem Fall gelten die Regelungen der dortigen Prüfungsordnung. Für die 0-
bernahme der Noten und für die Berechnung der Gesamtnote gilt § 10 Abs. 7 entsprechend.

§4
Fächerkombinationen

(1) Hei der Wahl eines der Fächer

- Altere deutsche Literaturwissenschaft
- Germanistische Sprachwissenschaft
- Neuere deutsche Literaturwissenschaft

als I lauptfach darf nur ein weiteres dieser Fächer als Nebenfach gewählt werden.

(2) Bei der Wahl eines der Fächer

- Amerikanistische Literaturwissenschaft
- Anglistische Literaturwissenschaft
- Hnglische Sprachwissenschaft

als I lauptfach darf nur ein weiteres dieser Fächer als Nebenfach gewählt werden.

(3) Bei der Wahl von Allgemeiner Literaturwissenschaft als Haupt- oder Nebenfach darf aus den
folgenden drei Fächergruppen nur je ein weiteres Fach gewählt werden:

1. Gruppe: Ältere deutsche Literaturwissenschaft, Germanistische Sprachwissenschaft, Neuere
deutsche Literaturwissenschaft.

2. Gruppe: Amerikanistische Literaturwissenschaft, Anglistische Literaturwissenschaft, Engli¬
sche Sprachwissenschaft.

3. Gruppe: Romanistische Literaturwissenschaft, Romanistische Sprachwissenschaft.
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(4) Das Nebenfach Sprachen kann nur in Verbindung mit dem I lauptfach Geographie, Ausrich¬
tung Tourismus gewählt werden.

§5
Regelstudienzeit

(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss der Prüfung beträgt neun Semester.

(2) Der Studienunifang beträgt im Hauptfach 70 Semesterwochenstunden und in den Nebenfä¬
chern je 35 Semesterwochenstunden. Hiervon entfallen im Hauptfach sieben und in jedem Ne¬
benfach vier Semesterwochenstunden auf den Wahlbereich.

(3) Der Zeitaufwand für den Erwerb von Sprachkenntnissen, die als Zugangsvoraussctzung für
einen Studiengang erforderlich sind, zählt nicht zum Studienunifang nach Absatz 2.

§6
Prüfungen, Prüfungsfristen

(1) Der Magisterprüfung geht die Zwischenprüfung voraus. Sic soll in der Regel im vierten Stu¬
diensemester erfolgen. In jedem Semester wird ein Prüfungstermin und ein weiterer für Wieder¬
holungsprüfungen angesetzt.

(2) Die Magisterprüfung soll in der Regel nach dem achten Semester abgelegt werden. Sie soll
einschließlich der Magisterarbeit grundsätzlich innerhalb der in § 5 Abs. 1 festgelegten Regelstu-
dienzeit abgeschlossen sein.

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Zwischenprüfung und der Antrag auf Zulassung zur Magister¬
prüfung (§ 12 bzw. § 19) sollen grundsätzlich im vierten bzw. im achten Studiensemcster beim
Prüfungsausschuss erfolgen. Sofern in einem Fach studienbegleitcndc Prüfungen vorgesehen
sind, sind die Anträge auf Zulassung zur Zwischenprüfung bzw. zur Magisterprüfung in diesem
Fach zusammen mit der Meldung zur ersten studienbegleitenden Prüfung zu stellen. Der Nach¬
weis ausreichender Fremdsprachenkenntnisse gem. § 12 Abs. 1 Nr. 3 ist in diesem Falle zusam¬
men mit der Meldung zur Zwischenprüfung im Hauptfach zu erbringen.

(4) Die Zwischen- bzw. Magisterprüfung kann vor Ablauf der in Abs. 1 bzw. Abs. 2 genannten
Studienzeiten abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen Leistungen nachge¬
wiesen werden.

(5) Studienbegleitende Prüfungen finden - sofern die entsprechenden Veranstaltungen nur einmal
jährlich angeboten werden - mindestens zweimal im Studienjahr statt.
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§7
Prüfungsausschuss

(1) f ür die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Auf¬
gaben bildet der Fachbereich 3 - Sprach- und Literaturwissenschaften - einen Prüfungsausschuss.
Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Professorinnen bzw. Professoren, einer wissenschaftli¬
chen Mitarbeiterin bzw. einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einer Studentin bzw. einem
Studenten. Der Prüfungsausschuss wählt seine Vorsitzende bzw. seinen Vorsitzenden und deren
bzw. dessen Vertreterin bzw. Vertreter aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren. Für
die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der bzw. des Vorsitzenden und der Stell-
vertreterm bzw. des Stellvertreters werden vom Fachbereich 3 - Sprach- und Literaturwissen¬
schaften - Vertreterinnen bzw. Vertreter gewählt.

(2) Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren und aus der
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die Amtszeit
des studentischen Mitglieds ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Verwal-
tungspro/essrechts.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehal¬
ten werden, und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere
zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Ent¬
scheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss regelmäßig, mindestens einmal im Jahr,
dem Fachbereich über die Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten zu berichten. Er gibt
Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnungen und der Studienpläne und
legt die Verteilung der Fachnoten und der Gesamtnoten offen. Der Prüfungsausschuss kann die
Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden über¬
tragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und Berichte nach Satz 3.

(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der bzw. dem Vorsitzenden oder der
Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter und einer weiteren Professorin bzw. einem weiteren Pro¬
fessor mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend ist. Er beschließt mit einfa¬
cher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden. Das
studentische Mitglied des Prüfungsausschusses wirkt bei pädagogisch-wissenschaftlichen Ent¬
scheidungen, insbesondere bei der Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und
Prüfungsleistungen, der Festlegung von Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüferinnen
bzw. Prüfern und Beisitzerinnen bzw. Beisitzern nicht mit.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen bei¬
zuwohnen.

(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsaus¬
schusses, ihre Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter, die Prüferinnen bzw. Prüfer und die Beisit¬
zerinnen bzw. Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur
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Verschwiegenheit zu verpflichten.

§8
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer. Fr kann die Bestellung der bzw.
dem Vorsitzenden übertragen. Als Prüferinnen und Prüfer für die Magisterprüfung können nur
Professorinnen und Professoren, Hochschuldozentinnen und Hochschuldozcntcn und habilitierte
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Faches, in Einzelfällen auch Privatdozen¬
tinnen und Privatdozenten bestellt werden. Als Beisitzerin bzw. Beisitzer kann bestellt werden,
wer mindestens die entsprechende Magisterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.

(2) Als Prüferinnen bzw. Prüfer und Mitprüferinnen bzw. Mitprüfer für die Zwischenprüfung
können die Prüferinnen und Prüfer nach Absatz 1 sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Faches, soweit sie selbständig und eigenverantwortlich Lehraufgaben wahrneh¬
men, bestellt werden. Mindestens eine der beiden Funktionen muss von einer PrüTerin oder einem
Prüfer nach Absatz 1 übernommen werden.

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(4) Die Kandidatinnen bzw. Kandidaten können für die Magistcrarbeit und die Fachprüfungen
Prüferinnen bzw. Prüfer vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach .Möglichkeit Rücksicht ge¬
nommen werden.

(5) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass den Kandidatinnen und
Kandidaten die Namen der Prüferinnen und Prüfer rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem
Termin der jeweiligen Prüfung, bekanntgegeben werden.

§9
Prüfungselemente und Teilnahmescheine

(1) Prüfungselemente sind Leistungsnachweise und Fachprüfungen.

(2) Fin Leistungsnachweis ist die Bescheinigung über eine als Zulassungsvoraussetzung für die
Zwischenprüfung oder die Magisterprüfung geforderte individuell erkennbare Studienleistung
(insbesondere eine Klausurarbeit, ein Referat oder eine I lausarbeit), die inhaltlich auf eine Lehr¬
veranstaltung von höchstens vier Semesterwochenstunden oder auf eine einsemestrige Lehrveran¬
staltung bezogen ist.

(3) Fachprüfungen sind die Prüfungsleistungen in Form einer Klausurarbeit bzw. einer mündli¬
chen Prüfung im Rahmen der Zwischenprüfung (§ 15) und der Magisterprüfung (§ 23).

(4) Ein Teilnahmeschein ist die Bescheinigung über die regelmäßige aktive Teilnahme an einer
Lehrveranstaltung im Sinne des Absatzes 2.
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§ 10
Anrechnung von Studienzeiten,

Studienleistungen und Prüfungsleistungen,
Einstufung in höhere Fachsemester

(1) Studienzeiten. Studienieistungen und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang (Fach) an
anderen wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ohne
Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. Dasselbe gilt für Zwischenprüfungen.

(2) Studienzeiten. Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen oder an
anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden ange¬
rechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten, Studienieistungen und Prü-
fungslcistungen, die an I lochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht
worden sind, werden auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird.
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in Inhalt. Umfang und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der
aufnehmenden I lochschule im wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich,
sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit
von Studienzeiten. Studienleistungen und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind
die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Aquiva-
lenzvereinbarungen maßgebend. Im übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zent¬
ralstelle für ausländisches Bildlingswesen gehört werden.

(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten. Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich
anerkannten Fernstudien oder vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit den ande¬
ren Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten die Absätze 1 und 2 ent¬
sprechend.

(4) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung an dem Versuch Oberstu¬
fenkolleg Bielefeld in einem Wahlfach (z.B. Deutsch, Englisch, Französisch) erbracht worden
sind, werden als Studienieistungen auf das Grundstudium eines entsprechenden Faches angerech¬
net, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird.

(5) Studienbewerberinnen bzw. Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß
§ 66 UG berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die
in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Studienleistungen des
Grundstudiums und auf Prüfungsleistungen der Zwischenprüfung angerechnet. Die Feststellungen
im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsausschuss bindend.

(6) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 5 ist der Prüfungsausschuss. Vor Fest¬
stellungen über die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen bzw. Fachvertreter zu
hören.
(7) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die
Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzu-
beziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen.
Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.
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(8) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 besteht ein Rechtsanspruch auf An¬
rechnung. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungslcistungcn. die im
Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Die Kandidatin
bzw. der Kandidat hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

§ 11
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsvcrsloß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin
bzw. der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder nach Be¬
ginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbcitungs/eit erbracht wird.

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem I'rüftmgs-
ausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der
Kandidatin bzw. des Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Er¬
kennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, wird dies der Kandidatin bzw. dem Kandidaten
schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergeb¬
nisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täu¬
schung, z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Prü¬
fungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der jeweiligen
Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer oder von der bzw. dem Aufsichtrührenden getroffen und
aktenkundig gemacht. Kandidatinnen oder Kandidaten, die den ordnungsgemäßen Ablauf der
Prüfung stören, können von den jeweiligen Prüferinnen bzw. Prüfern oder Aufsichtsführenden
nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. In diesem
Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe
für den Ausschluß sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungs¬
ausschuss die Kandidatin bzw. den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen
ausschließen.

(4) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann innerhalb von vierzehn Tagen verlangen, dass Ent¬
scheidungen nach Absatz 3 Satz 2 und 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende
Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der Kandidatin bzw. dem Kandidaten unverzüglich
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbclchrung zu versehen.
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II. Zwischenprüfung

§ 12
Zulassung

(1) Zur Zwischenprüfung kann nur zugelassen werden, wer
1. das Zeugnis der I lochschulreife (allgemeine oder einschlägige fachgebundene Hochschulrei¬

fe) oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwer¬
tig anerkanntes Zeugnis besitzt oder aufgrund einer Einstufungsprüfung zum Studium be¬
rechtigt ist,

2. an der Universität - Gesamthochschule Paderborn für die gewählten Studiengänge einge¬
schrieben oder gemäß § 70 Abs. 2 UG als Zweithörer zugelassen ist.

3. ausreichende Kremdsprachenkenntnisse, in der Regel Lateinkenntnisse, entsprechend Absatz
2 besit/t,

4. im Grundstudium an den folgenden Pflichtveranstaltungen nach näherer Bestimmung der
Studienordnung teilgenommen hat:

4.1 a) bei einem germanistischen Hauptfach
an je einer Einführung und je einem zugehörigen Proseminar (mit Leistungsnachweis) in
der "Germanistischen Sprachwissenschaft", in der "Neueren deutschen Literaturwissen¬
schaft" und in der "Älteren deutschen Literaturwissenschaft",
einem weiteren Proseminar im Hauptfach (Teilnahmenachweis)
und. sofern bei einem Sprechtest im 1. Fachsemester Mängel festgestellt werden, an einer
logopädischen Übung;

b) bei einem anglistischen Hauptfach
an je einer Einführung in die "Englische Sprachwissenschaft" und in die "Anglistische Lite¬
raturwissenschaft" und an je einem zugehörigen Proseminar (mit Leistungsnachweis) zur
"Englischen Sprachwissenschaft" und zur "Anglistischen" bzw. "Amerikanistischen Lite¬
raturwissenschaft"
und an einem weiteren Proseminar (mit Leistungsnachweis) im Hauptfach
sowie an zehn Semesterwochenstunden Sprachpraxis;

c) bei einem romanistischen Hauptfach
an je einer Einführung und je einem zugehörigen Proseminar (mit Leistungsnachweis) zur
"Romanistischen Sprachwissenschaft" und zur "Romanistischen Literaturwissenschaft",
an einem weiteren Proseminar (mit Leistungsnachweis) aus dem Bereich des Hauptfachs
wahlweise zur Landeskunde oder zur älteren Sprach- bzw. Literaturgeschichte
sow ie an zwölf Semesterwochenstunden Sprachpraxis;

d) beim Hauptfach Aligemeine Literaturwissenschaft
an je einer Einführung und je einem zugehörigen Proseminar (mit Leistungsnachweis) zur
"Allgemeinen Literaturwissenschaft" und zur Semiotik (Proseminar: Allgemeine Sprach-
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Wissenschaft) oder Medienwissenschaft und zu einer weiteren Literaturwissenschaft, die
nicht schon als Nebenfach studiert wird,
an einem weiteren Proseminar zur "Allgemeinen Literaturwissenschaft"
und. sofern bei einem Sprechtest im 1. Fachsemester Mängel festgestellt werden, an einer
logopädischen Übung;

4.2 a) bei einem germanistischen Nebenfach
an je einer Einführung und je einem zugehörigen Proseminar (mit Leistungsnachweis) /u
diesem germanistischen Fach und zu einem weiteren germanistischen Fach
und an einem weiteren Proseminar in dem germanistischen Nebenfach (Teilnahmcnach-
weis)
und. sofern bei einem Sprechtest im I. Fachsemestcr Mängel festgestellt werden, an einer
logopädischen Übung:

b) bei einem anglistischen Nebenfach
an je einer Einführung in die "Englische Sprachwissenschaft" und in die "Anglistische Lite¬
raturwissenschaft" und an je einem zugehörigen Proseminar (mit Leistungsnachw eis) zur
"Englischen Sprachwissenschaft" und zur "Anglistischcn" bzw. "Amerikanistischen Lite¬
raturwissenschaft"
sowie an acht Semesterwochenstunden Sprachpraxis;

c) bei einem romanistischen Nebenfach
an je einer Einführung und je einem zugehörigen Proseminar (mit 1.cistungsnachweis) zur
"Romanistischen Sprachwissenschaft" und zur "Romanistischen Literaturwissenschaft"
sowie an acht Semesterwochenstunden Sprachpraxis;

d) beim Nebenfach Allgemeine Literaturwissenschaft
an je einer Einführung und je einem zugehörigen Proseminar (mit Leistungsnachw eis) zur
"Allgemeinen Literaturwissenschaft" und zur Semiotik (Proseminar: Allgemeine Sprach¬
wissenschaft) oder Medienwissenschaft
und, sofern bei einem Sprechtest im 1. Fachsemester Mängel festgestellt werden, an einer
logopädischen Übung;

e) beim Nebenfach Medienwissenschaft
an je einer Einführung und je einem zugehörigen Proseminar (mit Leistungsnachweis) im
Bereich Medienanalyse und Medientheorie und im Bereich Mcdicngcschichtc sowie an ei¬
nem weiteren Proseminar zur Medienpraxis (Teilnahmenachweis);

f) beim Nebenfach Kulturwissenschaftliche Anthropologie
an je einer Einführung und je einem zugehörigen Proseminar in den Bereichen Kulturtheo¬
rien und Theorien der Kulturwissenschaften sowie Begriff und Gegenstand der Anthropolo¬
gie und einem weiteren Proseminar zu Interpretationsmethoden in der Kulturwisscnschaftli-
chen Anthropologie (zwei der drei Proseminare mit Leistungsnachweis).

4.3 Bei der Kombination zweier Fächer aus dem Bereich der Germanistik oder der Anglistik o-
der der Romanistik sind die Einführungen und zugehörigen Proseminare gemäß 4.1 bzw .
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4.2 nur einmal zu absolvieren; dazu treten vergleichbare Studienleistungen aus affinen Fa¬
chern nach näherer Bestimmung durch die Studienordnung.

4.4 beim Nebenfach Informatik (gemäß § 3 Abs. 3) an Pflichtveranstaltungen, die dem Um¬
fang nach den Anforderungen für die anderen Nebenfächer in dieser Prüfungsordnung ent¬
sprechen. Dies gilt entsprechend für die Leistungsnachweise;

4.5 beim Nebenfach Pädagogik (gemäß § 3 Abs. 3) im Grundstudium an drei Pflichtveran-
Staltungen, davon zwei mit Leistungsnachweis;

4.6 bei Wahl eines Nebenfachs gemäß § 3 Abs. 5 Satz 1 an den gemäß § 3 Abs. 5 Satz 2 vorge¬
sehenen Pflichtlchrveranstaltungcn.

(2) Ausreichende l.ateinkenntnissc werden durch das Zeugnis der'Hochschulreife oder ein Zeug¬
nis über eine vor einer staatlichen Prüfungsbehörde abgelegte Prüfung oder durch die erfolgreiche
I ei Inahme an einer von der I lochschule hierfür angebotenen Lehrveranstaltung (Leistungsnach-
vveis) nachgew iesen. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag gestatten, dass an die Stelle des
Nachweises ausreichender Lateinkenntnisse der entsprechende Nachweis von Kenntnissen in
zwei Fremdsprachen tritt; Satz I gilt entsprechend.

(3) Die in Absatz 1 Nrn. 1, 3 und 4 genannten Voraussetzungen werden im Falle des § 10 Abs. 5
durch entsprechende Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung ganz oder teilweise
ersetzt.

(4) Der Antrag auf Zulassung zur Zwischenprüfung ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu
stellen. In dem Zulassungsantrag sind das Hauptfach und die Nebenfächer anzugeben, in denen
die Zwischenprüfung abgelegt werden soll. Dem Antrag sind beizufügen:

1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen (für
Absatz 1 Nr. 4 in Form von Sammelbescheinigungen der jeweiligen Fächer),

2. eine lirklürung darüber, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat bereits eine Zwischenprüfung
oder eine Magislerprüfung in denselben Studiengängen (Fächern) an einer wissenschaftlichen
Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes nicht oder endgültig nicht bestanden hat o-
der ob sie bzw. er sich in einem entsprechenden, noch nicht abgeschlossenen anderen Prü-
fungsverfahren befindet.

(5) Ist es der Kandidatin bzw. dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 4 Satz 3 erfor¬
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss ges¬
talten, den Nachweis auf andere Art zu führen.
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§ 13
Zulassungsverfahren

(1) Über die Zulassung entscheidet die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Die Ent¬
scheidung ist der Bewerberin bzw. dem Bewerber schriftlich mitzuteilen.

(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn
a) die in § 12 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder
b) die Unterlagen unvollständig sind oder
c) die Kandidatin bzw. der Kandidat eine Zwischenprüfung oder eine Magisterprüfung in den¬

selben Studiengängen (Fächern) an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbe¬
reich des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem entsprechenden
noch nicht abgeschlossenen anderen Prüfungsverfahren befindet.

(3) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen
Termin von der Prüfung abmelden.

§ H
Ziel, Art und Umfang der Zwischenprüfung

(1) Durch die Zwischenprüfung soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie sich
die inhaltlichen Grundlagen der Fächer, ein methodisches Instrumentarium und eine systemati¬
sche Orientierung erworben haben, die erforderlich sind, um das weitere Studium mit Hrfolg zu
betreiben.

(2) Die Zwischenprüfung wird in einem Hauptfach und zwei Nebenfächern nach Maßgabe der
§§ 3 und 4 abgelegt.

(3) Die Zwischenprüfung besteht im Hauptfach und in jedem Nebenfach aus einer Klausurarbeit
(§ 15). Gegenstand der Fachprüfungen sind die Inhalte der diesen Fächern in den Studienordnun¬
gen zugeordneten Lehrveranstaltungen. Auf die entsprechenden Bestimmungen der Studienord¬
nung zur Zwischenprüfung wird verwiesen.

(3a) Im Nebenfach Informatik (gemäß § 3 Abs. 3) besteht die Zwischenprüfung aus studienbe-
gleitendcn Prüfungen, die der in dieser Prüfungsordnung beschriebenen Klausurarbeit (tj 15)
gleichwertig sind und nach Umfang und Form durch den Prüfungsausschuss im Benehmen mit
dem Prüfungsausschuss Informatik des Fachbereichs 17 - Mathematik, Informatik - festgelegt
werden. Im Nebenfach Pädagogik (gemäß § 3 Abs. 3) besteht die Zwischenprüfung aus einer
dreistündigen Klausurarbeit.

(4) Macht die Kandidatin bzw. der Kandidat durch ein ärztliches Attest glaubhaft, dass sie bzw.
er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist. die
Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die bzw. der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungcn in einer anderen Form
abzulegen.
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ss 15
Klausurarbeiten

(1) In den Klausurarbeiten sollen die Kandidatinnen und Kandidaten nachweisen, dass sie in ih¬
rem l ach die notwendigen lachwisscnsehaftlichen Grundlagen gemäß § 14 Abs. 1, in den Fremd-
sprachenfächern außerdem die notwendigen sprachpraktischen Fähigkeiten besitzen und dass sie
in der Lage sind, ein begrenztes fachspezifisches Problem angemessen zu behandeln.

(2) Die Kandidatin bzw. der Kandidat können Gebiete angeben, in denen sie sich besonders vor¬
bereitet haben.

(3) Die Bearbeitungszeit jeder Klausur beträgt drei Stunden.

(4) Jede Klausurarbeit wird von einer Priiferin bzw. einem Prüfer und je einer sachkundigen Mit-
prülerin bzw. einem sachkundigen Mitprüfer gemäß !j X Abs. 2 nach Maßgabe des § 16 beurteilt.

S 16
Bewertung der Prülüngslcistungen. Bildung der Noten

und Bestehen der Zwischenprüfung

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforde¬

rungen liegt;
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht;
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge¬

nügt;
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen

nicht mehr genügt.

Durch Lrnicdrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0.3 können zur differenzierten Bewer¬
tung Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(2) Line Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens "ausreichend" (4,0) ist.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche l-'achnotcn mindestens "ausreichend" (4,0) sind.

(4) Die Gesamtnote der Zwischenprüfung errechnet sieh aus dem Durchschnitt der Fachnoten in
den einzelnen Prüfungsfächern. Die Gesamtnote einer bestandenen Prüfung lautet

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut,
bei einem Durchschnitt über 1.5 bis 2.5 = gut,
bei einem Durchschnitt über 2.5 bis 3.5 = befriedigend,
bei einem Durchschnitt über 3.5 bis 4,0 = ausreichend.
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(5) Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück¬
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

(6) Die Bewertung der Prüfungen ist der Kandidatin bzw. dem Kandidaten spätestens nach sechs
Wochen mitzuteilen.

§ 17
Wiederholung der Zwischenprüfung

(1) Die Zwischenprüfung kann in den Fächern, in denen sie nicht bestanden ist oder als nicht be¬
standen gilt, zweimal wiederholt werden. Fehlversuche im selben Fach an anderen Hochschulen
sind anzurechnen. Die Wiederholung einer bestandenen Fachprüfung ist nicht zulässig.

(2) Wiederholungsprüfungen sind jeweils innerhalb eines Jahres nach Abschluss der nicht be¬
standenen Fachprüfung zu erbringen.

(3) Versäumt die Kandidatin oder der Kandidat nach dem fehlgeschlagenen Versuch, die Wieder¬
holungsprüfung innerhalb der in Abs. 2 genannten Frist abzulegen, so gilt der zweite bzw. dritte
Versuch als nicht bestanden.

§ 18
Zeugnis

(1) Über die bestandene Zwischenprüfung soll innerhalb von sechs Wochen nach dem Frbringen
der letzten Prüfungsleistung ein Zeugnis ausgestellt werden, das die einzelnen Fachnoten und die
Gesamtnote enthält. Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu
unterzeichnen. Iis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden
ist.

(2) Ist die Zwischenprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, erteilt die bzw. der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten hierüber einen
schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und innerhalb welcher Frist die Zwi¬
schenprüfung wiederholt werden kann.

(3) Der Bescheid über die nicht bestandene Zwischenprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelch-
rung zu verschen.

(4) Ist die Zw ischenprüfung nicht bes'anden. wird auf Antrag gegen Vorlage des entsprechenden
Nachweises und der Hxmatnkulationsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt,
die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zum Bestehen der Zwischen¬
prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt. dass die Zwischenprüfung
nicht bestanden ist.
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III. Magisterprüfung

§ 19
Zulassung

(1) Zur Magisterprüfung kann nur zugelassen werden, wer

1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fachgebundene Hochschulrei¬
fe) oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwer¬
tig anerkanntes Zeugnis besitzt oder die Finstufungsprüfung (§ 10 Abs. 5) bestanden hat,

2. die Zwischenprüfung in den entsprechenden Studiengängen oder eine gemäß § 10 Abs. 1 als
gleichwertig angerechnete Prüfung bestanden hat.

3. an der l imersität - Gesamthochschule Paderborn für die gewählten Studiengänge einge¬
schrieben oder gemäß ij 70 Abs. 2 lKi als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist,

4. im 1 lauptstudium an den folgenden Pllichtveranslaltungcn nach näherer Bestimmung der
Studienordnung teilgenommen hat:

4.1 im I lauptfach an drei I lauptseminaren (mit Leistungsnachweis) sowie bei Wahl eines der
anglistischen Fächer an den C'omprchcnsivc Languagc Courscs (Advanced I + II) und bei
W ahl eines der romanistischen Fächer an sprachpraktischen Übungen für Fortgeschritte¬
ne im Umfang v on sechs Scmcsterwochcnstundcn;

4.2 in den Nebenfächern an zwei I lauptseminaren (mit Leistungsnachweis) sowie bei Wahl
eines der anglistischen Fächer zusätzlich an dem Comprehensive Language Course (Ad¬
vanced I). bei Wahl eines der romanistischen Fächer an sprachpraktischen Übungen für
Fortgeschrittene im Umfang von vier Scmcsterwochcnstundcn;

4.3 im Nebenfach Informatik (gemäß S 3 Abs. 3) an Pflichtveranstaltungen, die dem Umfang
nach den Anforderungen für die anderen Nebenfächer in dieser Prüfungsordnung ent¬
sprechen. Dies gilt entsprechend für die Leistungsnachweise;

4.4 im Nebenfach Pädagogik an zwei Hauptseminaren (mit Leistungsnachweis);

4.5 bei Wahl eines Nebenfachs gemäß i; 3 Abs. 5 Satz 1 an den gemäß ij 3 Abs. 5 Satz 2
vorgesehenen Pflichtlehrveranstaltungen.

(2) Uber die erfolgreiche Teilnahme an den Seminaren und Hauptseminaren werden Leistungs¬
nachweise erteilt. Das Nähere regelt die Studienordnung.

(3) In dem Zulassungsantrag sind das I lauptfach und die Nebenfächer anzugeben, in denen die
Magisterprüfung abgelegt werden soll. Im übrigen gilt {; 13 entsprechend.
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§ 20
Art und Umfang der Magisterprüfung

(1) Die Magisterprüfung wird in einem Hauptfach und zwei Nebenfächern nach Maßgabe der §§
3 und 4 abgelegt. In der Magisterprüfung sind die gleichen Fächer zu wählen, die Bestandteil der
Zwischenprüfung waren.

(2) Die Prüfung besteht aus der Magisterarbeil im Hauptfach und je einer mündliehen Prüfung im
I lauptfach und in den beiden Nebenlächern.

(3) Gegenstand der Fachprüfungen sind die Stoffgebiete der den Prüfungsfächern nach Maßgabe
der Studienordnung zugeordneten Lehrveranstaltungen. Auf die entsprechenden Bestimmungen
der Studienordnung zur Magisterprüfung wird verwiesen.

(3a) Im Nebenfach Informatik (gemäß § 3 Abs. 3) besteht die Magisterprüfung aus studienbe¬
gleitenden Prüfungen, die der in dieser Prüfungsordnung beschriebenen mündlichen l'rülüng
(ij 23) gleichwertig sind und nach Umfang und Form durch den Prüfungsausschuss im Benehmen
mit dem Prüfungsausschuss Informatik des Fachbereichs 17 - Mathematik. Informatik - festge¬
legt werden.
Im Nebenfach Pädagogik (gemäß § 3 Abs. 3) besteht die Magisterprüfung aus einer mündliehen
Prüfung im Umfang von 45 Minuten.

(4) § 14 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 21
Magisterarbeit

(1) Die Magisterarbeit bildet den ersten Teil der Magisterprüfung. Die Kandidatinnen und Kandi¬
daten sollen in der Magisterarbeit nachweisen, dass sie imstande sind, ein Problem aus ihrem
Hauptfach innerhalb einer vorgegebenen Frist selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu
bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen.

(2) Alle das gewählte Hauptfach vertretenden Professorinnen und Professoren und in dem ge¬
wählten Hauptfach lehrenden habilitierten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind berechtigt, das Thema der Magisterarbeit zu stellen und die Magisterarbeit zu betreuen. Die
bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die Kandidatin bzw. der Kandi¬
dat rechtzeitig ein Thema für die Magisterarbeit erhält. Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist
Gelegenheit zu geben, für das Thema der Magisterarbeit Vorschläge zu machen.

(3) Auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten an den Prüfungsausschuss kann das Thema
der Magisterarbeit auch vor Erbringung der Zulassungsvoraussetzungen nach § 19 Abs. 1 Nr. 4
ausgegeben werden. Die Ausgabe des Themas der Magislerarbeit erfolgt schriftlich über die Vor¬
sitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist akten¬
kundig zu machen.
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(4) Die Magistcrarbcit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Kandidatinnen bzw. Kandidaten aufgrund
der Angabc von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach
Absatz 1 erfüllt.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Magistcrarbcit beträgt vier Monate, bei empirischen Themen
sechs Monate. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so lauten, dass die Bearbeitungszeit
eingehalten werden kann. Der Umfang der Magisterarbeit soll nur in Ausnahmefällen über ein¬
hundert Seiten liegen. Das Thema der Magistcrarbcit kann nur einmal und nur innerhalb der ers¬
ten beiden Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann der Prüfungs-
ausschuss die Bearbeitungszeil auf begründeten Antrag ausnahmsweise um bis zu vier Wochen,
bei empirischen Themen um bis zu sechs Wochen verlängern.

(6) Die Magistcrarbcit ist in deutscher Sprache abzufassen. In den Fremdsprachenfächern kann
der I'rüfungsausschuss auf Antrag der Kandidatin bzw . des Kandidaten und nach Zustimmung der
Betreuerin bzw. des Betreuers gestatten, dass die Arbeit in der betreffenden Fremdsprache ge¬
schrieben wird. Ist die Arbeit in einer Fremdsprache verfasst, muss sie als Anhang eine kurze
Zusammenfassung in deutscher Sprache enthalten.

(7) Bei der Abgabe der Magistcrarbcit ist eine Versicherung der Kandidatin bzw. des Kandidaten
beizufügen, dass sie bzw. er ihre bzw. seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit den entsprechend
gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wort oder
dem Sinn nach entnommen sind, müssen in jedem Fall als Entlehnung kenntlich gemacht werden.

ss 22
Annahme und Bewertung der Magisterarbeit

(1) Die Magisterarbeit ist fristgemäß beim I'rüfungsausschuss abzuliefern; der Abgabezeitpunkt
ist aktenkundig zu machen. Wird die Magisterarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie gemäß §
11 Abs. I Satz 2 als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet.

(2) Die Magisterarbeit wird von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern nach Maßgabe des § 16 Abs 1
beurteilt. I Intcr ihnen soll diejenige Prüferin bzw. derjenige Prüfer sein, der bzw. die die Arbeit
ausgegeben hat. Die zweite Prüferin bzw. der zweite Prüfer wird von der bzw. von dem Vorsit¬
zenden des Prüfungsausschusses bestimmt. Die Note der Magisterarbeit wird aus dem arithmeti¬
schen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Be¬
trägt die Differenz mehr als 2,0, wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin bzw. ein dritter
Prüfer zur Begutachtung und Bewertung der Magisterarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die
Note der Magisterarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die
Magistcrarbcit kann jedoch nur dann als "ausreichend" oder besser bewertet werden, wenn min¬
destens zwei Noten "ausreichend" oder besser sind.

(3) Die Magistcrarbcit ist bestanden, wenn sie mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewertet wird.
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(4) Die Bewertung der Magisterarbeit ist der Kandidatin b/.\v. dem Kandidaten spätestens nach
acht Wochen, diejenige der einzelnen Fachprüfungen spätestens nach sechs Wochen mitzuteilen.

§23
Mündliche Prüfungen

(1) Die mündliche Prüfung wird vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sach¬
kundigen Beisitzerin bzw. eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung abgelegt.

(2) Sie dauert in jedem Fach 45 Minuten. Das Prüfungsgespräch in den Fremdsprachen lächern
wird zu einem angemessenen Teil in der betreffenden Fremdsprache geführt.

(3) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann Schwerpunkte angeben, in denen sie bzw. er sich be¬
sonders vorbereitet hat. Näheres regelt die Studienordnung.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll festzu¬
halten. Vor der Festsetzung der Note hat die Prüferin bzw. der Prüfer die Beisitzerin bzw. den
Beisitzer zu hören. Das Ergebnis der Prüfung wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten im An-
schluss an die Prüfung mitgeteilt.

(5) Studierende, die in einem späteren Prüfungstermin die gleiche Prüfung ablegen wollen, wer¬
den nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, sofern
die Kandidatin bzw. der Kandidat nicht widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht
auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.

§24
Bewertung der Prüfungsleistungen. Bildung der Noten

und Bestehen der Magisterprüfung

(1) Die mündliche Prüfung wird nach Maßgabe des § 16 Abs. I bewertet. Sie ist bestanden, wenn
sie mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewertet ist.

(2) Die Magisterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachnoten und die Note der Magisterar¬
beit mindestens "ausreichend" (4,0) sind.

(3) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der Fachnoten und der Note der Magis¬
terarbeit. Dabei wird die Note der Magisterarbeit zweifach, die Fachnote im Hauptfach zweifach
und die Fachnote in jedem Nebenfach einfach gezählt. Die (iesamtnote lautet

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut,
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2.5 = gut,
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend,
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4.0 = ausreichend.
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bei einem Durchschnitt über 4.0

(4) Im übrigen gilt § 16 entsprechend.

- nicht ausreichend.

§ 25
Wiederholung der Magisterprüfung

(1) Bei nicht ausreichenden Leistungen können die Prüfungen in den einzelnen Fächern zweimal,
die Magisterarbeit einmal wiederholt werden, Line Rückgabe des Themas der Magisterarbeit ge¬
mäß § 21 Abs. 5 Satz 3 ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der
Anfertigung der ersten Magisterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(2) Die Wiederholung der Magistcrarbeit muss innerhalb eines Jahres nach Ablehnung der ersten
eingereichten Arbeit abgeschlossen sein. Wiederholungsprüfungen sind jeweils innerhalb eines
Jahres nach Abschluss der nicht bestandenen Nachprüfung zu erbringen.

(3) Versäumt die Kandidatin bzw. der Kandidat, sich innerhalb der in Abs. 2 genannten Fristen
zur Wiederholungsprüfung zu melden, so gilt der zweite bzw. dritte Versuch als nicht bestanden,
es sei denn, sie bzw. er weist nach, dass sie bzw. er das Versäumnis dieser Frist nicht zu vertreten
hat. Die erforderlichen Feststellungen tri fit der Prüfungsausschuss.

S 26
Freiversuch

(1) Legt eine Kandidatin oder ein Kandidat eine Fachprüfung des llauptstudiums innerhalb der
Rcgelstudienzcit zu dem nach dieser Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt und nach unun¬
terbrochenem Studium ab und besteht diese Prüfung nicht, so gilt sie als nicht unternommen. Ein
zweiter Freiversuch ist ausgeschlossen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ord¬
nungswidrigen Verhaltens, insbesondere eines I äuschungsversuches, für nicht bestanden erklärt
wurde.

(2) Bei der Berechnung des in Absatz I Satz 1 genannten Zeitpunktes bleiben Fachsemester unbe¬
rücksichtigt und gelten nicht als Unterbrechung, während derer die Kandidatin bzw. der Kandidat
nachweislich wegen längerer schwerer Krankheit oder aus einem anderen zwingenden Grund am
Studium gehindert war. Ein Hindcrungsgrund ist insbesondere anzunehmen, wenn mindestens
vier Wochen der Mutterschutzfrist in die Vorlcsungszcit fallen. Für den Fall der Erkrankung ist
erforderlich, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat unverzüglich eine amtsärztliche Untersu¬
chung herbeigeführt hat und mit der Meldung das amtsärztliche Zeugnis vorlegt, das die medizi¬
nischen Befundtatsachen enthält, aus denen sich die Studienunfähigkeit ergibt.

(3) Unberücksichtigt bleibt auch ein Auslandsstudium bis zu drei Semestern, wenn die Kandida¬
tin bzw. der Kandidat nachweislich an einer ausländischen I lochschule für das Studienfach, in
dem er die Regelung des Absatz 1 in Anspruch nehmen möchte, eingeschrieben war und darin
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Lehrveranstaltungen in angemessenem Umfang besucht und je Semester mindestens einen Leis¬
tungsnachweis erworben hat.

(4) Kerner bleiben bis zu zwei Fachsemester unberücksichtigt, wenn die Kandidatin bzw. der
Kandidat während dieser Zeit nachweislich als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen
Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Hochschule tätig war.

(5) Wer eine Fachprüfung nach den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 bestanden hat. kann zur
Verbesserung der Fachnote die Prüfung an derselben Hochschule einmal wiederholen. Der Antrag
auf Zulassung ist zum nächsten Prüfungstermin zu stellen.

(6) Wird in der Wiederholungsprüfung eine bessere Note erreicht, so wird diese Note bei der Be¬
rechnung der Gesamtnote zugrundegelegt.

§27
Zeugnis

(1) Über die bestandene Magisterprüfung ist unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen,
ein Zeugnis auszustellen, das die Fachnoten, das Thema und die Note der Magisterarbeit sowie
die Gesamtnote enthält. Auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten wird in das Zeugnis die
bis zum Abschluss der Magisterprüfung benötigte Fachstudiendauer eingetragen. Das Zeugnis ist
von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden
ist. Im übrigen gilt § 18 entsprechend.

§ 28
Magisterurkunde

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten eine Magisterurkun¬
de mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin w ird die Verleihung des akademischen
Grades gemäß ij 2 beurkundet.

(2) Die Magisterurkunde wird von der Dekanin bzw. dem Dekan des Fachbereichs 3 - Sprach-
und Literaturwissenschaften - und der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter¬
zeichnet und mit dem Siegel des Fachbereichs 3 versehen.
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IV. Anforderungen für das Nebenfach "Sprachen"

(j 29
Das Nebenfach "Sprachen"

(1) Das Nebenfach "Sprachen" besieht aus den Teilbereichen Romanische Sprachen (§ 30) bzw.
Deutsch (§31| mit einem Umfang von 22 Semesterwochenstunden und Wirtschaftscnglisch (§
32) mit einem Umfang von 12 Scmestcrwochcnstundcn.

(2) Sofern ein hinreichendes Lehrangebot gegeben ist, kann anstelle des Teilbereichs Romanische
Sprachen auch eine andere im touristischen Bereich relevante Fremdsprache gewählt werden. Ihre
Zulassung ist beim Vorsitzenden des Magistcrprüfungsausschusses des Fachbereichs 1 zu bean¬
tragen. Die Regelungen des (j 30 gelten sinngemäß.

ü 30
'feiIbereich Romanische Sprachen

(1) Innerhalb des Teilbereichs Romanische Sprachen können die Sprachen Französisch, Spanisch
oder Italienisch gewählt werden.

(2) Zur Zwischenprüfung wird zugelassen, wer an je einer Hinführung und je einem zugehörigen
Proseminar zur romanistischen Sprachwissenschaft und zur romanistischen Literaturwissenschaft
sowie an sechs Scmestcrwochcnstundcn Sprachpraxis teilgenommen hat. Die erfolgreiche Teil¬
nahme an einem der beiden Proseminare wird durch einen Leistungsnachweis, die Teilnahme an
den übrigen Veranstaltungen durch Teilnahmescheine nachgewiesen.

(3) Die Zwischenprüfung besteht aus einer Klausur von drei Stunden Dauer.

(4) Zur Magisterprüfung wird zugelassen, wer an einem romanistischen Hauptseminar zur Lan¬
deskunde und an sprachpraktischen Übungen für Fortgeschrittene im Umfang von vier Semester-
wochenstunden teilgenommen hat. Die erfolgreiche Teilnahme an dem Ilauptscminar wird durch
einen Leistungsnachweis, die an den sprachpraktischen Übungen durch zwei Teilnahmescheine
nachgewiesen.

(5) Die Magisterprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung von 45 Minuten Dauer.

§31
Teilbereich Deutsch

(1) Ausländische Studierende mit einer anderen Muttersprache als Deutsch können den Teilbe¬
reich Romanische Sprachen durch den Teilbereich Deutscli ersetzen.

(2) Zur Zwischenprüfung wird zugelassen, wer an den folgenden Pflichtveranstaltungen teilge¬
nommen hat:
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-je einer Einführung und je einem anschließenden Proseminar in Germanistischer Sprachwis¬
senschaft und Germanistischer Literaturwissenschaft

- zwei Lehrveranstaltungen Deutsch als Fremdsprache sowie entweder Germanistische
Sprachwissenschaft, Gennanistische Literaturwissenschaft oder Medienkunde.

In einem der beiden Proseminare ist ein Leistungsnachweis zu erbringen, in den übrigen Lehrver¬
anstaltungen jeweils ein Teilnahmeschein.

(3) Die Zwischenprüfung besteht aus einer schriftlichen Klausur von drei Stunden Dauer in einem
der Bereiche nach Absatz 2.

(4) Zur Magisterprüfung w ird zugelassen, wer an je einem I lauptseminar Sprachw issenschaft und
Literaturwissenschaft teilgenommen und in einem davon einen Leistungsnachweis erworben hat.

(5) Die Magisterprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfung von 45 Minuten Dauer.

$32
Teilbereich Wirtschaftsenglisch

(1) Im Grundstudium des Teilbereichs Wirtschaftsenglisch sind folgende Pflichtveranstaltungen
zu besuchen:

- Wirtschaftsenglisch I: Einführung in die englische Terminologie für Wirtschaftswissen¬
schaftler (2 SWS)

- Wirtschaftsenglisch II: Einführung in repräsentative wirtschaftswissenschaftliche Textaus¬
züge (2 SWS).

(2) Die Kurse werden durch eine gemeinsame Klausur mit Leistungsnachweis abgeschlossen. Die
Klausur gilt zugleich als Zwischenprüfung.

(3) Im Hauptstudium ist die Teilnahme an vier Übungen (je 2 SWS) aus vier unterschiedlichen
Fachgebieten nach näherer Bestimmung durch die Studienordnung erforderlich. In ihnen sind
insgesamt acht Credit Points zu erwerben. Der erfolgreiche Abschluss gilt zugleich als Ab¬
schlussprüfung. Deren Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der vier Teilnoten.

(4) Das System der Credit Points wird analog zu den Bestimmungen der Prüfungsordnung des
integrierten Studienganges Wirtschaftswissenschaften in der jeweils gültigen Fassung angewen¬
det.

2?



S 32a
Bildung der Gesamtnote

Bei der Bildung der Gesamtnote für die Zwischenprüfung und Tür die Abschlussprüfung werden
die Noten im Teilbereich Romanische Sprachen bzw. Deutsch und die Noten im Teilbereich
Wirtschaftsenglisch im Verhältnis 2 : I gewichtet.

V. Schlusshcstimniungcn

§ 33
l :ngültigkeit der Zwischenprüfung und der Magisterprüfung

(1) 1lat eine Kandidatin bzw. ein Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache
erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich
die Noten für diejenigen Prüfungslcistungen. bei deren Hrbringung die Kandidatin bzw. der Kan¬
didat getäuscht hat. entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht be¬
standen erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die
Kandidatin bzw. der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aus¬
händigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt.
1lat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet
der Prüfungsausschuß unter Beachtung des Vcrwaltungsvcrfahrcnsgcsctzcs für das Land Nord-
rhein-Westfalen über die Rechtsfolgen.

(3) Der Kandidatin b/w. dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung
zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis und die Magisterurkunde werden eingezogen; gegebenenfalls
werden neue erteilt. Lüne Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist
von fünf Jahren nach dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.

S 34
Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der Kandidatin bzw . dem Kandidaten auf An¬
trag Einsicht in ihre bzw. seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten
der Prüfung und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Das Verwaltungsvcrfahrensgesetz für das
Land Nordrhein-Westfalen ist zu beachten.

(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung der jeweiligen Prüfungszeugnisse bei
der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die bzw. der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.
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§35
Aberkennung des Magistergrades

Der Magistergrad kann aberkannt werden, wenn sieh nachträglich herausstellt, dass er durch Täu¬
schung erworben ist. oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtümlich als
gegeben angesehen worden sind. Über die Aberkennung entscheidet der l achhereichsrat.

§ 36
Übergangsbestimmungen

(1) Die Bestimmungen dieser Prüfungsordnung finden auf alle Studierenden Anwendung, die ab
Wintersemester 1998/99 erstmalig für den Magisterstudiengang des Fachbereichs 3 an der Uni¬
versität - Gesamthochschule Paderborn eingeschrieben worden sind. Studierende, die ihr Magis¬
terstudium mit Hauptfach im Fachbereich 3 in Paderborn vor diesem Zeitpunkt begonnen haben,
können wählen, ob sie ihr Studium nach dieser Ordnung oder nach derjenigen Ordnung fortsetzen
wollen, nach der sie es begonnen haben. Die Hntscheidung ist spätestens bei der Anmeldung zur
Zwischenprüfung, von Studierenden im I lauptstudium bei der Anmeldung zur Magisterprüfung
zu treffen. Sie ist unwiderruflich. Für Studierende, die ihr Hauptfach in einem anderen Fachbe¬
reich studieren, gilt für Nebenlacher im Fachbereich 3 diejenige Ordnung, die derjenigen für das
Hauptfach entspricht.

(2) Für Studierende des Nebenfaches Informatik gelten die Bestimmungen dieser Ordnung unab¬
hängig vom Zeilpunkt ihrer Finschreibung.

§37
Inkrafttreten und Veröffentlichung

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom I. Oktober 2000 in Kraft. § 36 der Ordnung für
die Prüfung zur Magistra Artium/ zum Magister Artium (Magisterprüfung) des Fachbereichs 3 -
Sprach- und Literaturwissenschaften - der Universität - Gesamthochschule Paderborn vom 18.
Februar 1998 (GABI. NW. 2 1998 S. 517; Amtliche Mitteilungen. Verkündungsblatt der Univer¬
sität - Gesamthochschule Paderborn Nr. 10/ 1998 vom 31. Juli 1998) und Artikel II der Ände¬
rungssatzung vom 20. März 2000 (Amtliche Mitteilungen. Verkündungsblatt der Universität -
Gesamthochschule Paderborn Nr. 16/ 2000 vom 16. März. 2000) bleiben unberührt.

(2) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen. Verkündungsblatt der Universi¬
tät - Gesamthochschule Paderborn, veröffentlicht.
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Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs 3 - Sprach- und
Literaturwissenschaften - vom 7. Februar 2001. des Senats der Universität - Gesamthochschule
Paderborn vom 14. März 2001 sowie der Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Rektorat vom
28. Mär/2001.

Paderborn, den 10. Mai 2001

Der Rektor
der Universität - Gesamthochschule Paderborn

(lIniversitätsprolessor Dr. Wolfgang Weber)
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Hrsg: Rektorat der Universität-Gesamthochschule Paderborn
Warburger Straße 100 • 33098 Paderborn
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